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Kennzeichnung von Daten aus besonders eingriffsintensiven Erhebungen

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zur strategischen Fernmeldeüberwachung
des Bundesnachrichtendienstes festgestellt, dass sich die Zweckbindung der bei dieser Maß-
nahme erlangten personenbezogenen Daten nur gewährleisten lässt, wenn auch nach ihrer Er-
fassung erkennbar bleibt, dass es sich um Daten handelt, die aus Eingriffen in das Fernmelde-
geheimnis stammen. Eine entsprechende Kennzeichnung ist daher von Verfassungs wegen
geboten. Dementsprechend wurde die Kennzeichnungspflicht in der Novellierung des G 10
Gesetzes auch allgemein für jede Datenerhebung des Bundesnachrichtendienstes und des Ver-
fassungsschutzes im Schutzbereich des Art. 10 GG angeordnet.

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder weist darauf hin, dass
die Pflicht zur Kennzeichnung aufgrund der Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts
nicht auf den Bereich der Fernmeldeüberwachung beschränkt ist. Sie gilt auch für vergleich-
bare Methoden der Datenerhebung, bei denen die Daten durch besonders eingriffsintensive
Maßnahmen gewonnen werden und deswegen einer strikten Zweckbindung unterliegen müs-
sen.

Deshalb müssen zumindest solche personenbezogenen Daten, die aus einer Telefon-, Wohn-
raum- oder Postüberwachung erlangt wurden, besonders gekennzeichnet werden.


